
SEPA-Lastschriftmandat 

Ermächtigung für die Stadt Bad Schwartau für den Einzug unten genannter 
Zahlungen mittels Lastschrift.  

Empfänger:  Gläubiger-ID:  
Stadt Bad Schwartau  DE27ZZZ00000093282 
Finanzbuchhaltung 
Markt 15 Mandatsreferenznumer: 
23611 Bad Schwartau wird Ihnen separat mitgeteilt 

Ich ermächtige die Stadt Bad Schwartau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Bad Schwartau auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Die Ermächtigung gilt für:  

☐ Grundsteuer ☐ Straßenreinigungsgebühren ☐ Hundsteuer

☐ Gewerbesteuer ☐ Kindergartenbeitrag ☐ Miete/ Pacht

☐ _______________________________________

Kassenzeichen:  ________________________________________ 

Gültig ab* ________________________________________ 

☐ gilt auch für rückständige Forderungen

Kontoinhaber/in*  ________________________________________ 

Anschrift d. Kontoinhaber/in* ________________________________________ 

________________________________________ 

Telefonnr. für evtl. Rückfragen  ________________________________________ 

Kreditinstitut* ________________________________________ 

IBAN*             |            |            |            |            |       

BIC* ________________________________________ 

___________________________      _______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift d. Kontoinhaber/in 

 



Hinweise der Stadt Bad Schwartau 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
 
durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung der  
 
- Grundbesitzabgaben  
- Gewerbesteuer  
- Hundesteuer  
- und weiter Verwaltungsgebühren und Abgaben  
 
wesentlich erleichtert.  
 
 
Ihre Vorteile:  
 
- Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Steuer- und Beitrags-höhe ändert.  
- Sie sparen sich die Überweisung der Forderung.  
- Eine Kontrolle der Zahlungstermine entfällt. Ihre Zahlungen erfolgen immer pünktlich.  
 
 
Kein Risiko:   
 
Mit dem Kontoauszug Ihres Geldinstitutes erhalten Sie über jede vorgenommene Abbuchung eine 
Quittung. Sie können jeder Abbuchung widersprechen und von Ihrem Geldinstitut die Wiedergut-
schrift des abgebuchten Betrages verlangen. Hierfür gilt eine Frist von acht Wochen.  
 
 
Was müssen Sie tun?  
Bitte füllen Sie das umseitige SEPA-Lastschriftmandat aus und reichen Sie es im Original zurück.  
 
 
 
Bitte beachten Sie Folgendes:  
 
- Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich.  
 
- Entstehen der Finanzbuchhaltung im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten, die Sie zu 

vertreten haben, weil z. B. eine Lastschrift mangels Deckung nicht eingelöst wird, so sind die 
Kosten von Ihnen zu tragen. Durch eine Rückbelastung erlischt das erteilte SEPA-
Lastschriftmandat. 

 
- Ergibt sich durch die Umschreibung des Grundbesitzes ein neues Kassenzeichen, das Ihnen 

durch einen neuen Bescheid zur Kenntnis gebracht wird, wird die bestehende 
Einzugsermächtigung nicht übernommen! Gegebenenfalls ist eine neue bzw. zusätzliche 
Einzugsermächtigung zu erteilen.  

 
- Sollten Sie bereits einen Dauerauftrag eingerichtet haben, löschen Sie diesen bitte, um 

Doppelzahlungen zu vermeiden! 
 
- Die SEPA-Lastschrift ist unbefristet, verfällt jedoch nach 36 Monaten Nichtnutzung.  
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